
6. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die 

zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung 
(Beitrags- und Gebührensatzung / 

Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) 
der Gemeinde Ellerau 

 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), der §§ 1, 2, 
6, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 
10.01.2005, der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Abwasserabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 13.11.1990 sowie 
des § 24 der Allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Ellerau vom 
24.11.2005 in den z.Z. geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung vom 17.12.2015 folgende VI. Nachtragssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

§14 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Die Gebühr beträgt: 
 

1. für das Niederschlagswasser (versiegelter Flächen) 0,23 € je m² 
 
 
 
Diese 6. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Ellerau, den 23.12.2015 
 
gez. 
 
Eckart Urban 
Bürgermeister 


